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122 Veröffentlichung eines Bebauungsplan-Entwurfs im 
beschleunigten Verfahren

 Arbeitstitel: Trierer Straße in Köln-Neustadt/Süd

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 664373/02, Arbeitstitel Trierer Straße in Köln-
Neustadt/Süd, wird zur Beteiligung der Öffentlichkeit veröffentlicht.

Rechtsgrundlage
§ 3 Absatz 2, § 13a Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I 
S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung

Stadträumliche Lage und räumlicher Geltungsbereich
Das ca. 0,7 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk Köln-Innenstadt, 
Stadtteil Neustadt/Süd.

Der räumliche Geltungsbereich wird in etwa begrenzt
∙	 im Norden durch die Trierer Straße,
∙	 im Osten durch die Grenzen der Flurstücke Nr. 619, Nr. 621 und Nr. 623, Flur 34, 

Gemarkung Köln
∙	 im Süden durch die Moselstraße und
∙	 im Westen durch die westliche Grenze des Flurstücks Nr. 619.

Auf den zu dieser Bekanntmachung zur Veranschaulichung beigefügten Lageplan 
wird hingewiesen.

Anlass und Ziele der Planung
Ziel der Planung ist es, in dem heute städtebaulich mindergenutzten Bereich im Bau-
block zwischen Trierer, Mosel-, Pfälzer und Luxemburger Straße östlich der geplanten 
inneren Erschließung Flächen für Wohnungsbau zu schaffen. Auf dem städtischen 
Grundstück (Flurstück Nr. 621) soll öffentlich geförderter Mietwohnungsbau realisiert 
werden. Südlich angrenzend wird eine Wohnbaufläche festgesetzt, die eine Schlie-
ßung des Baublocks bis zur Bestandsbebauung an der Moselstraße ermöglicht. Der 
gesamte öffentliche Raum wird als multifunktional nutzbare Platzfläche geplant und 
als Bewegungs-, Spiel- und Begegnungsort mit Bäumen gestaltet. Anlieger*innen 
wird eine Zufahrt zu privaten Kfz-Stellplätzen ermöglicht.

Hinweis:
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt.

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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Veröffentlichung und Möglichkeit zur Einsichtnahme
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 664373/02 mit Begründung und wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wird in der Zeit vom

26. Juni 2025 bis 29. Juli 2025 einschließlich

auf der Internetseite

http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln

veröffentlicht.

Zusätzlich werden die zu veröffentlichenden Unterlagen im genannten Zeitraum im 
Stadtplanungsamt (Stadthaus West), Raum 09 A 05a (Gebäuderiegel A/ Ebene 09), 
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln-Deutz, öffentlich ausgelegt. Die Einsichtnahme in 
die Unterlagen ist zu folgenden allgemeinen Sprech- und Verkehrszeiten möglich:

Montag bis Donnerstag, 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
Freitag 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Für eine Einsichtnahme außerhalb dieser Zeiten wird um vorherige Terminvereinba-
rung unter der Telefonnummer 0221/221-27041 oder der E-Mailadresse bauleitpla-
nung@stadt-koeln.de gebeten.

Stellungnahmen
Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf können während der Dauer der Ver-
öffentlichungsfrist bevorzugt elektronisch über die Internetseite www.beteiligung-
bauleitplanung.koeln oder per Email an bauleitplanung@stadt-koeln.de übermittelt 
werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich an die Stadt Köln, Stadtpla-
nungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, per Fax an die Faxnummer 0221/221-
22450, oder zur Niederschrift abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Köln, den 20. Mai 2025			   Die Oberbürgermeisterin, in Vertretung 
			   gez. Markus Greitemann, Beigeordneter

http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln/
mailto:bauleitplanung@stadt-koeln.de
mailto:bauleitplanung@stadt-koeln.de
http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln/
http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln/
mailto:bauleitplanung@stadt-koeln.de
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Zusätzlich werden die zu veröffentlichenden Unterlagen im genannten Zeitraum im Stadtpla-
nungsamt (Stadthaus West), Raum 09 A 05a (Gebäuderiegel A/ Ebene 09), Willy-Brandt-Platz
2, 50679 Köln-Deutz, öffentlich ausgelegt. Die Einsichtnahme in die Unterlagen ist zu folgen-
den allgemeinen Sprech- und Verkehrszeiten möglich:

Montag bis Donnerstag, 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr,
Freitag 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Für eine Einsichtnahme außerhalb dieser Zeiten wird um vorherige Terminvereinbarung unter
der Telefonnummer 0221/221-27041 oder der E-Mailadresse bauleitplanung@stadt-koeln.de
gebeten.

Stellungnahmen
Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf können während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist bevorzugt elektronisch über die Internetseite www.beteiligung-bauleitpla-
nung.koeln oder per Email an bauleitplanung@stadt-koeln.de übermittelt werden. Bei Bedarf
können Stellungnahmen schriftlich an die Stadt Köln, Stadtplanungsamt, Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Köln, per Fax an die Faxnummer 0221/221-22450, oder zur Niederschrift abgegeben
werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Köln, den 20. Mai 2025 Die Oberbürgermeisterin, in Vertretung
gez. Markus Greitemann, Beigeordneter

Zeitpunkt der Veröffentlichung siehe 
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html

123 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an einem 
Bebauungsplan-Entwurf

 Arbeitstitel: Erweiterung DEVK-Zentrale in Köln-Riehl

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 2. Februar 
2023 den Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) auf der Grundlage des städtebaulichen 
Konzeptes für das Bebauungsplanverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan 
mit dem Arbeitstitel „Erweiterung DEVK-Zentrale in Köln-Riehl“ gefasst. Die Betei-
ligung fand im Rahmen eines zweistufigen Qualifizierungsverfahrens statt, in dem 
die Öffentlichkeit nach Abschluss der ersten Phase zur Findung des städtebaulichen 
Konzeptes ihre Anregungen und Bedenken im direkten Austausch mit den Pla-
nungsteams vorbringen konnten.

Auf Grundlage des Siegerentwurfs soll nun eine freiwillige erneute frühzeitige Öffent-
lichkeitsbeteiligung in Form einer Abendveranstaltung durchgeführt werden.

Stadträumliche Lage und räumlicher Geltungsbereich
Das circa 2,7 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk Köln-Nippes,  
Stadtteil Riehl.

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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Der räumliche Geltungsbereich wird in etwa begrenzt
∙	 im Nord-Osten durch die Tiergartenstraße,
∙	 im Süd-Osten durch das Niederländer Ufer,
∙	 im Süd-Westen durch die Abfahrt der B55a und
∙	 im Nord-Westen durch die Riehler Straße

Auf den zu dieser Bekanntmachung zur Veranschaulichung beigefügten Lageplan 
wird hingewiesen.

Anlass und Ziele der Planung
Ziel der Planung ist es, die Verwaltungszentrale der DEVK auf dem Gelände des der-
zeitigen Zooparkhauses durch ein Hochhaus zu erweitern, um über die Stadt verteilte 
Standorte zu bündeln und um dem Platzbedarf der wachsenden Mitarbeiterschaft 
gerecht werden zu können.

Beteiligungsmöglichkeiten
Das städtebauliche Planungskonzept kann im Zeitraum vom

18. Juni 2025 bis 8. Juli 2025 einschließlich

auf der Internetseite:

www.beteiligung-bauleitplanung.koeln

abgerufen werden.

Ergänzend wird das städtebauliche Planungskonzept am

Montag, den 23. Juni 2025 um 18:30 Uhr

Im Dachsalon Flora Köln, Am Botanischen Garten 1a, 50735 Köln vorgestellt. Die 
Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, sich in dieser Veranstaltung zu dem städtebau-
lichen Planungskonzept zu äußern. Der Einlass in den Dachsalon ist bereits ab 18:00 
Uhr zur Sichtung und Erläuterung des städtebaulichen Planungskonzepts und Mo-
dells möglich.

Inhaltliche Auskünfte können beim Stadtplanungsamt unter der Telefonnummer 
0221/221-22810 oder der E-Mailadresse bauleitplanung@stadt-koeln.de eingeholt 
werden.

Stellungnahmen können bis einschließlich Dienstag, den 8.Juli.2025 schriftlich an 
die Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirks Nippes, Frau Dr. Diana Siebert, Bezirks-
rathaus Nippes, Neusser Straße 450, 50733 Köln, oder per Email an Diana.Siebert@
STADT-KOELN.DE gerichtet werden.

Es lädt ein: 			   Frau Dr. Diana Siebert 
			   Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirks 
			   Nippes

http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln/
mailto:bauleitplanung@stadt-koeln.de
mailto:Diana.Siebert@STADT-KOELN.DE
mailto:Diana.Siebert@STADT-KOELN.DE
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Inhaltliche Auskünfte können beim Stadtplanungsamt unter der Telefonnummer 0221/221-
22810 oder der E-Mailadresse bauleitplanung@stadt-koeln.de eingeholt werden.

Stellungnahmen können bis einschließlich Dienstag, den 8.Juli.2025 schriftlich an die Bezirks-
bürgermeisterin des Stadtbezirks Nippes, Frau Dr. Diana Siebert, Bezirksrathaus Nippes,
Neusser Straße 450, 50733 Köln, oder per Email an Diana.Siebert@STADT-KOELN.DE ge-
richtet werden.

Es lädt ein: Frau Dr. Diana Siebert
Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirks
Nippes

Zeitpunkt der Veröffentlichung siehe 
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html

124 Außerkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB)

 Arbeitstitel: Hatzfeldstraße in Köln-Dellbrück, Aufhebung

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 3. April 2025 die Aufhebung des Be-
bauungsplans Nr. 7549/02, Arbeitstitel Hatzfeldstraße in Köln-Dellbrück, Aufhebung, 
als Satzung (Aufhebungssatzung) beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebe-
nen Veröffentlichung tritt, tritt die vorgenannte Aufhebungssatzung gemäß § 10 Ab-
satz 3 BauGB in Kraft und damit der Bebauungsplan Nr. 7549/02 außer Kraft.

Rechtsgrundlage
§ 10 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch (BauGB) vom 
03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I S. 3634) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), 
jeweils in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen Fassung

Stadträumliche Lage und räumlicher Geltungsbereich
Das ca. 5 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk Köln-Mülheim, Stadtteil 
Dellbrück.

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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Der räumliche Geltungsbereich wird in etwa begrenzt
∙	 im Norden durch die südlichen Grundstücksgrenzen Hatzfeldstraße 23–79, ein-

schließlich der Grundstücke Hatzfeldstraße 1–17,
∙	 im Osten durch die Mielenforster Straße,
∙	 im Süden durch die Grundstücksgrenzen des Pfarrer-Buchbender-Weg 1–19 weit-

er verlaufend nördlich der Sportanlage bis zur Mielenforster Straße und
∙	 im Westen durch den Grafmühlenweg.
Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan (Aufhebungssatzung) eindeutig 
festgesetzt.

Auf den zu dieser Bekanntmachung zur Veranschaulichung beigefügten Lageplan 
wird hingewiesen.

Bereithaltung des Bebauungsplans
Die Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Nr. 7549/02, der im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 BauGB aufgehoben wurde, einschließlich der Begründung kann 
vom Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln an bei der Stadt Köln, Amt 
für Liegenschaften, Vermessung und Kataster, Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadt-
haus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, während der Dienststunden (dienstags und 
donnerstags von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr), eingesehen werden.

Um mögliche Wartezeiten zu vermeiden, kann gerne unter der Telefonnummer 
0221/221-23021 vorab ein Termin vereinbart werden.

Wird außerhalb des genannten Zeitraums ein Termin zur Einsichtnahme gewünscht, 
kann dieser ebenfalls unter der Telefonnummer 0221/221-23021 vereinbart werden.

Alle DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ver-
wiesen wird, werden an gleicher Stelle zur öffentlichen Einsicht bereitgehalten.

Sämtliche Bebauungspläne der Stadt Köln stehen ergänzend unter https://www.
stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungs-
plaene online zur Verfügung.

Hinweise
1.	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche gemäß §§ 39 bis 42 BauGB sowie des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen dieser Entschädigungsansprüche bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

	 § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 lauten: 
		�  „(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die 

in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

		�  (4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Ver-

https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
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mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird.“

2. Auf die Vorschrift des § 215 Abs. 1 BauGB über die Unbeachtlichkeit von Verlet-
zungen von Vorschriften des BauGB bei der Aufstellung des Bebauungsplans wird 
hingewiesen.

 § 215 Abs. 1 BauGB lautet:
  „Unbeachtlich werden
   1. eine nach § 21 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
   2. eine un ter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

   3. nach § 21 4 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Absatz 2a beachtlich sind.“

3. Auf die Vorschrift des § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW über die Geltendmachung von Ver-
letzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW bei der Aufstellung 
des Bebauungsplans wird hingewiesen.

 § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW lautet:
  „ Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes 

kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungs pläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

  a) eine  vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

  b) die Sa tzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

  c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
  d) der  Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Köln, den 10. Juni 2025
Die Oberbürgermeisterin 
gez. Henriette Reker
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Die Oberbürgermeisterin
gez. Henriette Reker

Zeitpunkt der Veröffentlichung siehe 
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html

125 Veröffentlichung eines Bebauungsplan-Entwurfs im 
beschleunigten Verfahren

 Arbeitstitel: Franz-Geuer-Straße in Köln-Ehrenfeld

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 66461/16, Arbeitstitel 
Franz-Geuer-Straße in Köln-Ehrenfeld, wird zur Beteiligung der Öffentlichkeit ver
öffentlicht.

Rechtsgrundlage
§ 3 Absatz 2, § 13a Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I 
S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung

Stadträumliche Lage und räumlicher Geltungsbereich
Das ca. 2,2 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld, 
Stadtteil Ehrenfeld.

Der räumliche Geltungsbereich wird in etwa begrenzt
•	 im Norden durch die Stammstraße,
•	 im Osten durch die Prälat Ludwig Wolker Bezirkssportanlage und den Parkplatz an 

der Fuchsstraße,

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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•	 im Süden durch die vorhandene Bebauung entlang der Venloer Straße und der 
Franz-Geuer-Straße und

•	 im Westen durch die Franz-Geuer Straße und die vorhandene Bebauung zwischen 
Pellenzstraße und Stammstraße.

Auf den zu dieser Bekanntmachung zur Veranschaulichung beigefügten Lageplan 
wird hingewiesen.

Anlass und Ziele der Planung
Ziel der Planung ist es, ein urbanes, gemischt genutztes Quartier mit Wohnungsbau 
(ca. 430 Wohneinheiten, davon 30% öffentlich gefördert), einer Kindertagesstätte und 
anteilig gewerblichen Nutzungen zu entwickeln.

Hinweis:
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Veröffentlichung und Möglichkeit zur Einsichtnahme
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 66461/16 mit Begründung 
und wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wird in 
der Zeit vom

26. Juni 2025 bis 1. August 2025 einschließlich

auf der Internetseite

http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln

veröffentlicht.

Zusätzlich werden die zu veröffentlichenden Unterlagen im genannten Zeitraum im 
Stadtplanungsamt (Stadthaus West), Raum 09 A 05a (Gebäuderiegel A/ Ebene 09), 
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln-Deutz, öffentlich ausgelegt. Die Einsichtnahme in 
die Unterlagen ist zu folgenden allgemeinen Sprech- und Verkehrszeiten möglich:

Montag bis Donnerstag, 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
Freitag 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Für eine Einsichtnahme außerhalb dieser Zeiten wird um vorherige Terminvereinba-
rung unter der Telefonnummer 0221/221-30183 oder der E-Mailadresse bauleitpla-
nung@stadt-koeln.de gebeten.

Stellungnahmen
Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf können während der Dauer der Ver-
öffentlichungsfrist bevorzugt elektronisch über die Internetseite www.beteiligung-

http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln/
mailto:bauleitplanung@stadt-koeln.de
mailto:bauleitplanung@stadt-koeln.de
http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln/
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bauleitplanung.koeln oder per Email an bauleitplanung@stadt-koeln.de übermittelt 
werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich an die Stadt Köln, Stadtpla-
nungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, per Fax an die Faxnummer 0221/221-
22450, oder zur Niederschrift abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Köln, den 10. Juni 2025			   Die Oberbürgermeisterin, in Vertretung 
			   gez. Markus Greitemann, Beigeordneter

2, 50679 Köln-Deutz, öffentlich ausgelegt. Die Einsichtnahme in die Unterlagen ist zu folgen-
den allgemeinen Sprech- und Verkehrszeiten möglich:

Montag bis Donnerstag, 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr,
Freitag 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Für eine Einsichtnahme außerhalb dieser Zeiten wird um vorherige Terminvereinbarung unter
der Telefonnummer 0221/221-30183 oder der E-Mailadresse bauleitplanung@stadt-koeln.de
gebeten.

Stellungnahmen
Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf können während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist bevorzugt elektronisch über die Internetseite www.beteiligung-bauleitpla-
nung.koeln oder per Email an bauleitplanung@stadt-koeln.de übermittelt werden. Bei Bedarf
können Stellungnahmen schriftlich an die Stadt Köln, Stadtplanungsamt, Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Köln, per Fax an die Faxnummer 0221/221-22450, oder zur Niederschrift abgegeben
werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Köln, den 10. Juni 2025 Die Oberbürgermeisterin, in Vertretung
gez. Markus Greitemann, Beigeordneter

Zeitpunkt der Veröffentlichung siehe 
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html

126 Veröffentlichung einer Bebauungsplan-Aufhebung im 
beschleunigten Verfahren

 Arbeitstitel: Sternengasse, Neuköllner Straße, Cäcilienstraße 
und Hohe Straße in Köln – Altstadt/Süd, Aufhebung

Der Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 67447/17, Arbeitstitel Sternen-
gasse, Neuköllner Str., Cäcilienstraße und Hohe Straße in Köln – Altstadt/Süd, wird 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit veröffentlicht.

http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln/
mailto:bauleitplanung@stadt-koeln.de
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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Rechtsgrundlage
§ 3 Absatz 2, § 13a Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I 
S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung

Stadträumliche Lage und räumlicher Geltungsbereich
Das ca. 2,2 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk Köln-Innenstadt, 
Stadtteil Altstadt/Süd.

Der räumliche Geltungsbereich wird in etwa begrenzt
•	 im Norden durch die Cäcilienstraße,
•	 im Osten durch die Hohe Straße,
•	 im Süden durch die Sternengasse und
•	 im Westen durch die Neuköllner Straße.

Auf den zu dieser Bekanntmachung zur Veranschaulichung beigefügten Lageplan 
wird hingewiesen.

Anlass und Ziele der Planung
Ziel der Planung ist es, den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 67447/17 aufzuheben. 
Nach derzeitigem Planungsrecht kann, in prominenter Lage an der Kreuzung der Cä-
cilienstraße mit der Nord-Süd-Fahrt, nur ein eingeschossiges Gebäude errichtet wer-
den. Dies entspricht nicht mehr den städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt. Nach 
Aufhebung des Bebauungsplans wären bauliche Entwicklungen nach § 34 BauGB 
(Innenbereich) genehmigungsfähig, soweit sie sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung in die Umgebung einfügen. Dadurch wird eine zeitgemäße und der Innen-
stadt entsprechende bauliche Entwicklung des Standorts zu ermöglicht.

Die Städtebauliche Qualität möglicher zukünftiger Vorhaben kann über die Durchfüh-
rung von Qualifizierungsverfahren gesichert werden.

Um eine weitergehende Steuerung der städtebaulichen Entwicklung zu gewährleisten 
wird parallel zum Aufhebungsverfahren die Aufstellung eines einfachen Bebauungs-
plans angestoßen. In diesem Bebauungsplan werden insbesondere städtebauliche 
Themen wie der Ausschluss von Vergnügungsstätten, angemessene Reglementie-
rung von Werbeanlagen und die Sicherung von wertvollen Baumstandorten behan-
delt.

Hinweis:
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgehoben.

Veröffentlichung und Möglichkeit zur Einsichtnahme
Der Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 67447/17 mit Begründung und 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wird in der 
Zeit vom
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26. Juni 2025 bis 30. Juli 2025 einschließlich

auf der Internetseite

http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln

veröffentlicht.

Zusätzlich werden die zu veröffentlichenden Unterlagen im genannten Zeitraum im 
Stadtplanungsamt (Stadthaus West), Raum 09 A 05a (Gebäuderiegel A/ Ebene 09), 
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln-Deutz, öffentlich ausgelegt. Die Einsichtnahme in 
die Unterlagen ist zu folgenden allgemeinen Sprech- und Verkehrszeiten möglich:

Montag bis Donnerstag, 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
Freitag 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Für eine Einsichtnahme außerhalb dieser Zeiten wird um vorherige Terminvereinba-
rung unter der Telefonnummer 0221/221-33112 oder der E-Mailadresse bauleitpla-
nung@stadt-koeln.de gebeten.

Stellungnahmen
Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf können während der Dauer der Ver-
öffentlichungsfrist bevorzugt elektronisch über die Internetseite www.beteiligung-
bauleitplanung.koeln oder per Email an bauleitplanung@stadt-koeln.de übermittelt 
werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich an die Stadt Köln, Stadtpla-
nungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, per Fax an die Faxnummer 0221/221-
22450, oder zur Niederschrift abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Köln, den 12. Juni 2025   Die Oberbürgermeisterin, in Vertretung 
   gez. Markus Greitemann, Beigeordneter

http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln/
mailto:bauleitplanung@stadt-koeln.de
mailto:bauleitplanung@stadt-koeln.de
http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln/
http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln/
mailto:bauleitplanung@stadt-koeln.de
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Termine von öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
finden Sie im Internet unter: https://ratsinformation.stadt-koeln.de/
Die Sitzung des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter
http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter:
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ und
http://www.stadt-koeln.de/bezirke/

Benachrichtigungen über öffentliche Zustellungen finden Sie im Internet unter:
https://www.stadt-koeln.de/oeffentliche-zustellungen

Redaktionsschluss: Freitag 12 Uhr
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